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1. Einleitung 

Die revolut ionären Veränderungen, die seit sechs Jahren in den Ländern des ehe

maligen Ostblocks stattf inden, überraschten sowohl die pol i t ischen Kräfte in den 

west l ichen Industr ienationen als auch die Gesellschaftswissenschaft ler. Eine Theo

rie der Transformation existierte nicht, weil wohl n iemand ernsthaft daran geglaubt 

hat, daß sich die zentralplanorganisierten Volkswirtschaften i rgendwann für den 

schwierigen W e g in die Marktwirtschaft entscheiden werden. Erst nach dem Beginn 

der Transformationsprozesse in Polen und Ungarn erwachten die Polit iker und 

Wissenschaft ler. Das steigende Interesse an der Umwandlung von Gesel lschafts

und Wir tschaftsordnung resultiert seitdem in einer Flut von Aufsätzen und Konferen

zen, gut gemeinten, aber oft kaum durchdachten Ratschlägen und Empfehlungen für 

die Länder Mit tel- und Osteuropas. Die sich nach und nach entwickelnde Theor ie 

der Transformation läuft dem wirtschaftspoli t ischen Geschehen jedoch ständig 

hinterher. 

Im Jahr 1989 startete Polen als erstes Land Osteuropas mit der Transformat ion 

seiner Volkswirtschaft. Gleichzeit ig kam eine wissenschaft l iche Diskussion zu den 

Fragen nach dem richtigen Transformationstempo, der notwendigen Sequenz von 

einzelnen Schritten sowie nach den wichtigsten Transformationszielen ins Rol len. 

Für eine prakt ische Unterstützung der ersten bereits durchgeführten Maßnahmen 

kam sie jedoch zu spät. Nicht alle Vorschläge der wissenschaft l ichen Berater waren 

auch empfehlenswert. Besonders Experten aus dem IMF forderten eine äußerst 

restriktive Geldpolit ik, die im Falle ihrer Durchsetzung eine Rezession von katastro

phalem Ausmaß zur Folge gehabt hätte. 1 Es ist nur ein Beweis dafür, wie wenig viele 

westl iche Wissenschaft ler und Institutionen von den tatsächl ichen Transformat ions

problemen und den ört l ichen Gegebenhei ten verstanden haben. Ähnl ich stellte sich 

die Situation bei der zu Beginn der 90er Jahre fäl l igen Privatisierung mittlerer und 

großer Staatsbetr iebe dar. 

Den Polit ikern in den ost- und mitteleuropäischen Ländern dient das 

„Wissenschaftsversagen" oft als Vorwand und Entschuldigung für die schleppenden 

Reformen. Das gleiche droht im Bereich der Sozialpolit ik. Al le Länder des ehemal i -

1 Zu der ausfuhrlichen Analyse der Geldpolitik in den ersten Transformationsjahren in Polen siehe Sowada 
(1993), Petersen/Sowada (1995). 
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gen Ostblocks stehen vor der gewalt igen Aufgabe, ihre Sozials icherungsnetze den 

Erfordernissen einer modernen Marktwirtschaft anpassen zu müssen. Genauer 

gesagt, die Sozialpoli t ik und die sozialen Sicherungsnetze müssen neu aufgebaut 

werden. 

Ziel dieses Aufsatzes ist, die wicht igsten Problemfelder bei der Transformation von 

sozialen Sicherungsnetzen in Polen kurz zu kennzeichnen und einige mögl iche 

Lösungen zu skizzieren. In unseren Forschungsvorhaben ist eine detail l ierte Aus

einandersetzung mit der Problematik des Umbaus der sozialen Sicherung vorgese

hen. Im weiteren sol len direkte und indirekte Interdependenzen zwischen der Sozial-

und Industriepolit ik einer krit ischen, wissenschaft l ichen Analyse unterzogen werden. 

2. Zur Begründung einer staatlichen Sozialpolitik 

Das bekannteste wohlfahrtstheoret ische Kr i ter ium 2 zur Bewertung staatl icher Akt iv i 

täten - und nicht nur dieser - besagt, daß eine Erhöhung der gesel lschaft l ichen 

Wohl fahrt aufgrund einer bestimmten Maßnahme nur dann zu konstat ieren ist, wenn 

mindestens ein Wirtschaftssubjekt durch diese Maßnahme in seinem individuel len 

Wohls tand besser gestellt wird und gleichzeit ig kein anderes Wirtschaftssubjekt eine 

individuelle Wohls tandseinbuße erleidet. Für eine staatl iche Sozial- und Umvertei 

lungspolit ik sind mehrere paret ianische Begründungen denkbar. Es ist durchaus 

möglich, daß die Wohltät igkeit nicht nur die Hilfeempfänger, sondern auch Dritte 

besserstellt, wenn sie bei den Dritten posit ive externe Effekte (Mitfreude) auslöst 

oder negative externe Effekte (z.B. Kriminalität, Betteln in der Öffentl ichkeit) besei 

tigt (vgl. Vaubel 1989, S. 39). Kann eine staatl iche Wohltät igkei t mit ger ingeren 

Transakt ionskosten durchgeführt werden als eine private, so führt sie unter best imm

ten Voraussetzungen zu einer Wohl fahr tserhöhung in der Gesellschaft. Staatl iche 

Umvertei lungs- und Sozialpolit ik kann auch dann paret ianisch begründet werden, 

wenn in ihren Bereichen natürl iche Monopolgüter exist ieren, die am eff izientesten 

durch den Staat angeboten werden können (vgl. Vaubel 1989, S. 40). Die dritte 

paretianische Begründung geht auf Buchanan zurück, der die staatl iche Umvertei 

lungspolit ik als Teil des Gesel lschaftsvertrages und die individuellen Einkommens

einbußen als Preis für den sozialen Frieden interpretiert (vgl. Buchanan 1975, 

2 Pareto-Kriterium 
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S. 178). Al le diese Begründungen sind nur unter extremen Annahmen haltbar. Es ist 

mit Sicherheit kaum möglich, praktische Sozialpolit ik und Einkommensumvertei lung 

durchzuführen, ohne das Pareto-Kriterium zu verletzen. Ein permanenter trade-off 

zwischen den ökonomischen Effizienzzielen und den pol i t ischen Gerecht igkeits

zielen kann deshalb kaum ausgeschlossen werden. 

Die Sozialpoli t iker lassen das Pareto-Kriterium jedoch all zu oft ganz aus den Augen 

und begründen ihre Maßnahmen ausschl ießl ich mit rel igiösen, ethischen und mora

l ischen Grundsätzen. Dabei benutzen sie solche „Sprechblasen" wie soziale 

Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichheit, ohne diese Begriffe näher zu definieren. 

Werden die Umvertei lungsziele durch einen gesel lschaft l ichen Konsens gedeckt und 

führt ihre Verfo lgung zur Ver letzung von Effizienzzielen, so müssen alle Beteil igten 

an der Durchführung der Umvertei lung unter Minimierung al lokativer Verzerrungen 

interessiert sein. Die Sozialpolit ik kann in diesem Kontext als Gesamtheit aller 

Maßnahmen zur Erreichung einer vorgegebenen konsensfähigen Umvertei lung bei 

Minimierung von Eff izienzverlusten definiert werden. Diese Definit ion soll als Leitbild 

für die fo lgenden Über legungen zur Ausgestal tung der Renten-, Kranken- und 

Arbeits losenversicherung sowie der Grundversorgung (Sozialhilfe) d ienen. Nicht 

angesprochen werden weitere Tei lbereiche der Sozialpolit ik, wie z.B. die Bildungs-, 

Kultur- und Wohnungspol i t ik oder der Famil ienlastenausgleich. Auch für sie gilt das 

gleiche Kriterium; die vorgegebenen Ziele müssen mit einem effizienten und system

konformen, d.h. mit der Marktwirtschaft kompatiblen Instrumenteneinsatz verfolgt 

und erreicht werden. 

3. Polnische Sozialpolitik in der Phase des Sozialismus 

In den ersten Nachkriegsjahren mußten alle Kräfte und Mittel der polnischen Be

völkerung auf den Wiederaufbau der ruinierten Wirtschaft konzentriert werden. Die 

Sozialpolit ik wurde auf die Gewährleistung des physischen Über lebens reduziert, 

was angesichts der enormen Kriegsschäden ohnehin eine gewalt ige Herausforde

rung war. Die 50er Jahre und die erste Hälfte der 60er Jahre brachten eine starke 

Zentral is ierung und National isierung in Wirtschaft, Politik und Kultur. Die Sozial 

politik wurde in diese Entwicklung voll e inbezogen. In den 70er und 80er Jahren 

unternahm Polen dagegen wiederholt mehrere Dezentral is ierungsversuche, mit der 



5 

Hoffnung, die immanenten Systemineff izienzen des Sozial ismus zumindest zu 

reduzieren. 3 

Trotz unterschiedl icher Schwerpunkte (Wiederaufbau, Zentral is ierung, Dezentral i 

sierung) ist die Sozialpolit ik immer ein integraler Tei l der sozial ist ischen Wir t 

schaftspolit ik gebl ieben und unterlag denselben ideologischen Vorgaben wie alle 

anderen Tei le des Gesel lschafts- und Wirtschaftslebens. Die polnische Verfassung 

kannte nur zwei bedingungslose soziale Grundrechte: das Recht auf Arbeit und 

das Recht auf unentgelt l iche Bi ldung. Al le anderen Sozialrechte 

(Rentenansprüche, Gesundheitsvorsorge u.a.) wurden mehr oder weniger an den 

Tatbestand der Beschäft igung gebunden. Individuelle Vorsorge im Sozialversiche

rungsbereich galt als systemfremd. Die sehr niedrigen Löhne l ießen eine private 

vorsorgeorient ierte Ersparnisbi ldung auch nicht zu. Der polnische Staat zog die 

Bereitstel lung von sozialer Sicherung völl ig an sich, er „sorgte" für al les und alle 

(vgl. Ksiezopolski 1993, S. 8 f.). Die Bürger konnten und mußten sich auf den 

Staat, sprich die Partei, ver lassen. 

Das Wirtschaftsmodel l des Staatssozial ismus baute auf den Utopien von stetigem 

Wachstum und dem neuen Menschen, der seine Einbeziehung in das ökonomische 

Produkt ions- und Distr ibut ionsgeschehen getreu dem Spruch: „Jeder nach seinen 

Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" (Marx 1962, S. 21) zu akzept ieren 

hatte. Die marxsche Vorstel lung, daß „... die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, 

sondern selbst das erste Lebensbedürfnis" (Marx 1962, S. 21) wird, bi ldete die 

theoret ische Begründung für die Etabl ierung des Grundrechts auf Arbeit. Dieses 

Recht führte zwangsläuf ig zu einer Entkoppelung zwischen der Ent lohnung und der 

Leistung. In Polen kursierte ein Spruch, der die Schizophrenie der sozial ist ischen 

Arbeits- und Lohnpoli t ik bestens illustriert: „Ob man arbeitet oder nicht, jeder hat 

den gleichen Anspruch". Als Folge entstand eine von negat ivem Egali tarismus 

gekennzeichnete, homogenisierte Arbeiterklasse, die keine Differenzierung 

mochte, jeder Eigeninit iat ive skeptisch gegenüberstand und im Grunde leistungs

feindl ich war. 

Charakterist isch für die sozial ist ische Sozialpolit ik war die extreme Bevorzugung 

von Sach- und Dienst leistungen als sozialpoli t isches Instrument. 4 Monetäre 

Transfers, die die Konsumentensouveränität besser bewahren könnten (auch bei 

3 Zu der Geschichte der Sozialpolitik und der Sozialversicherung in Polen siehe Szczepanski/Jackowiak (1991) 
4 Eine ausföhrliche Analyse zu diesem Thema liefert Golinowska (1990), S. 62 ff. und (1995b), S. 144 f 
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permanenter Unterversorgung mit Konsumgütern und Dienstleistungen), paßten 

nicht in das ideologische Bild des patr iarchal ischen, „fürsorgl ichen" Staates. So 

wurden nicht nur die Gesundheits leistungen und die meisten kulturel len und sport

l ichen Einr ichtungen unentgelt l ich zur Verfügung gestellt. Exzessiv betrieb der 

Staat die Preissubventionierung, die alles erfaßte, was nicht zu den engsten 

Luxusgütern gehörte, von Lebensmitteln über Mieten, Energiepreise, Steinkohle bis 

zu den öffentl ichen Verkehrsmitteln. Die Bereinigung des Preissystems von den 

unvorstel lbaren Subvent ionsverzerrungen endete in Polen im Jahre 1990 mit einer 

Erhöhung des Preisniveaus um über 6 0 0 % . 5 

In al len sozial ist ischen Ländern verpfl ichtete der Staat die Betriebe, wicht ige soziale 

Aufgaben zu übernehmen. Die Unternehmen wurden auch mit einer Sozial infrastruk

tur, Betr iebspolikl iniken, Kindergarten, Kulturzentren u.a. belastet . 6 

Die Grundversorgung und damit die Sicherung derer, die nicht unmittelbar oder 

mittelbar (Famil ienzugehörigkeit) aufgrund der Betei l igung an Produkt ionsprozessen 

versorgt wurden, bl ieb im sozial ist ischen Polen rudimentär. Anfang der 50er Jahre 

begann eine systematische Demontage der Sozialhilfe. Das Phänomen der Armut, 

das mit der Sozialhi l fe assoziiert wird, paßte offensichtl ich nicht in das gewünschte 

Bild der neuen Gesellschaft und war mit dem Grundsatz der sozial ist ischen Wir t 

schaftspolit ik: "... jeder hat das Recht auf Arbeit, ... wer nicht arbeitet, der ißt nicht" 

(Rusinek 1950, S. 15) unvereinbar. Die Beseit igung der Armutsbereiche konnte 

jedoch nicht polit isch verordnet werden. 

4. Sozialpolitik und Sozialversicherung zu Beginn der Transformation 

Mit den wirtschaft l ichen Turbulenzen der 80er Jahre vertiefte sich auch die Krise der 

Sozialversicherung. Die großzügigen Vorruhestandsregelungen und Vorschri f ten 

bezügl ich der Zusage von Invaliditätsrenten, mit denen die kommunist ischen Macht

haber der befürchteten Arbeitslosigkeit nach der Einleitung partieller Wir tschafts

reformen entgegenwirken wol l ten, brachten die soziale Rentenversicherung in 

größte Schwierigkeiten. Ihr f inanziel ler Ruin konnte nur durch die Aussetzung bzw. 

eine stark eingeschränkte Durchführung der Leistungsindexierung abgewendet 

5 Zu einer detaillierten Analyse der Inflationsentwicklung in den Jahren 1989-1990 siehe Sowada (1993), S. 
33 ff. und 78 ff. 

6 Zu den Belastungen der Staatsunternehmen durch soziale Aufgaben siehe Mackiewicz-Golnik (1992). 
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werden. Die Folgen für die betroffenen Rentner waren verheerend. Der reale Wer t 

der Renten bei hoher Inflation fiel um so schneller, je älter die Rentenzusagen 

waren . 7 Die ältesten Leistungsempfänger, die i.d.R. aufgrund ihres gesundhei t l ichen 

Zustandes als bedürft iger zu bezeichnen sind, bekamen die niedrigsten Renten. 

Gleichzeit ig drohte die Versorgung im Gesundheitsbereich zusammenzubrechen. 

Die erste demokrat ische Regierung Polens unter Ministerpräsident Mazowiecki erbte 

von den Kommunisten nicht nur eine völl ig marode Volkswirtschaft, galoppierende 

Inflation, untragbare Auslandsverschuldung und eine katastrophale Haushaltssi tua

tion, sondern auch ein ineffizientes, ruiniertes und instabiles System der sozialen 

Sicherung, das für ein Land auf dem W e g zu einer Marktwirtschaft nicht tragbar war. 

Die katastrophale ökonomische Lage erforderte, ähnl ich wie nach dem Zweiten 

Weltkr ieg, eine Konzentrat ion der Mittel und Aktivitäten auf andere als soziale Ziele. 

Reformen der Sozialsicherung wurden in dem polnischen Stabi l is ierungs- und 

Transformat ionsprogramm (Balcerowicz-Plan) zwar angekündigt (siehe „Das Wir t 

schaftsprogramm" 1991, S. 22 ff.), jedoch mit Ausnahme der Arbei ts losenversiche

rung und der Sozialhi l fe bis heute nicht richtig in Angriff genommen. Eine Kranken

versicherung existiert nicht, die polnische Rentenversicherung bleibt trotz anfängl i 

cher Modernis ierung im Jahr 1991 und einigen Einschnitten von 1994/1995 weiter

hin das schwächste Glied des gesamten Systems. 

Sechs Jahre nach dem Beginn der Systemtransformation ist die Klärung der Frage 

nicht möglich, ob die Aussetzung ernsthafter Reformen im Sozialbereich objektiv 

(Konzentrat ion auf andere „wichtigere" Aufgaben bei beschränkten Mögl ichkeiten 

und Kapazitäten) notwendig war, oder nur durch poli t ische Opportunität 

(Sozialpolit ik ist in jedem Land ein besonders gefährl iches Pflaster für die Poltiker) 

zu verantworten ist. Mit Sicherheit kann jedoch gesagt werden, daß das Ausble iben 

von Reformen einen der wichtigsten Instabil i tätsfaktoren in der polnischen Wirtschaft 

verkörpert. Auf den Punkt gebracht: die Sozialpolit ik kann die ihr zugetraute stabi l i 

s ierende Funktion in Polen nicht erfül len. Im Gegentei l , sie war für die Misere der 

Zentralplanwirtschaft mitverantwortl ich und stellt heute eine Gefahr für erfolgreiche 

Transformation dar. 

Anzumerken ist, daß die Transformation der Sozials icherungssysteme nicht nur in 

der poli t ischen Praxis keine Prioritätsaufgabe gewesen ist. In den zahlreichen 

7 Hier handelte sich um eine Neuauflage des permanent auftretenden Problems von alten und neuen 
Rentenprotfolios (vgl. Plawucka 1991, S. 403). 
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Vorschlägen westl icher Wirtschaftswissenschaft ler und Berater bezügl ich der 

Transformationsschri t te sucht man nach der Forderung einer f rühen Integration der 

sozialen Sicherung in den gesamten Systemwandel oft vergebl ich. 8 

5. Die Transformation der Altersversorgung 

Die Reform, korrekter gesagt: ein völl iger Neubau der Rentenversicherung, ist eine 

der wichtigsten Aufgaben, vor der Polen zur Zeit steht. Im Sommer 1995 stellte die 

Regierung ein Projekt zur Reform der Al tersversorgung vor. Auf der Basis dieses 

Projektes und der Argumente seiner unzähl igen Kritiker wird im fo lgenden versucht, 

unter Berücksicht igung f inanzwissenschaft l icher Theoriekenntnisse, einige konkrete 

Lösungen und Hil festel lungen für den Aufbau eines eff izienten Al tersversorgungs

systems abzulei ten. Bevor dies geschieht, soll das gegenwärt ige System kurz 

skizziert werden, um das Verständnis für die Problematik von diversen Reformvor

schlägen zu e rhöhen. 9 

5.1. Die Altersversorgung nach fünf Jahren Transformation 

Die gegenwärt ige polnische Rentenversicherung ist teuer und ineffizient. Das 

Rentenniveau gilt im Verhältnis zu den durchschnit t l ichen Löhnen als zu hoch und 

im Verhältnis zu dem Sozialminimum als zu niedrig. Die Rentenleistungen werden zu 

großzügig berechnet und zu früh in Anspruch genommen (vgl. Maret/Schwartz 1995, 

S. 37). 

Das gegenwärt ige System besteht aus zwei Tei len: der Rentenversicherung der 

Arbeiter und Angestel l ten sowie der Rentenversicherung der privaten Landwirte. Der 

letztere Teil kann eigentl ich nicht als Versicherung bezeichnet werden, da über 9 0 % 

seiner Ausgaben aus Staatszuschüssen f inanziert werden. Diese Zuschüsse sind für 

den defizitären Staatshaushalt eine große Belastung. Sie machten 1994 immerhin 

mehr als 6 % der gesamten Staatsausgaben aus. 

8 Ein Überblick über die verschiedenen Transformationsprogramme liefern Falk und Funke (1993), S. 188. 
9 Die geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der sozialen Rentenversicherung wurden durch Stelina (1994) 

und Maret/Schwartz (1995) zusammengefaßt. 
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Tabel le 1: Einnahmen des Rentenfonds privater Landwirte in Mrd. ZI. 

1992 1993 
Gesamteinnahmen 23925,8 33032,2 
Staatszuschüsse 22472,5 30850,0 
Beiträge 1377,9 2112,5 
Andere Einnahmen 75,5 69,7 

Quelle: Czepul is-Rutkowska (1995), S. 111. 

Die Renten für Landwirte sind in Polen niedrig, die maximale Rente beträgt 135% 

der Mindestrente für Arbeiter und Angestel l te (also ca. 4 7 % des Durchschnit ts lohnes 

in der gesamten Volkswirtschaft). Auch die Beiträge sind sehr ger ing und betragen 

10% der monatl ichen Mindestrente. 

Aufgrund ihrer Größenordnung sind die Defizite der Rentenversicherung von Arbe i 

tern und Angestel l ten noch bedrohl icher als die der Vers icherung von Landwirten. 

Ca. 2 0 % der Rentenleistungen für Arbeiter und Angestel l te müssen aus Staats

zuschüssen f inanziert werden. Im Jahr 1994 machten diese Zuschüsse mehr als 

13% der gesamten Staatsausgaben aus. Insgesamt beanspruchten die Staats

zuschüsse für beide Tei le der Rentenversicherung über 19% der Staatsausgaben 

(ca. 4 ,5% des BIP) (vgl. Czepul is-Rutkowska 1995, S. 111). 

Die Renten in Polen unterl iegen der al lgemeinen Einkommensbesteuerung. Die 

lohnabhängigen Beiträge werden direkt durch die Unternehmen entrichtet. Der 

Beitragssatz beträgt zur Zeit 43%. Die gegenwärt ige Rentenformel lautet: 

P = 0,24 x W + (0,013 x Nx + 0,007 xN2)xB 

P Rentenhöhe 

W Durchschnit ts lohn in der Volkswirtschaft im vorhergehenden Quartal 

Ni Anzahl der Beitragsjahre 

N 2 Anzahl der beitragsfreien Versicherungsjahre 

B persönl iche Leistungsbemessungsgrundlage 

Die Rente besteht aus zwei Tei len. Zunächst erhält jeder Rentner einen einheit l i 

chen sozialen Tei l in Höhe von 2 4 % des Durchschnit ts lohnes in der Volkswirtschaft. 

Der zweite Teil der Rente ist von der Anzahl der Versicherungsjahre und der Höhe 

der persönl ichen Bemessungsgrundlage abhängig. Die beitragsfreien Versiehe-
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rungsjahre (Ersatzjahre) gehen in die Rentenformel mit e inem ger ingeren Koeff iz ien

ten ein. Die persönl iche Leistungsbemessungsgrundlage bildet der durchschnit t l iche 

Monatslohn der „besten" drei Jahre (i.S. der Jahre mit den höchsten Löhnen) aus 

den letzten 12 Jahren vor dem Ruhestand. Die Mindestrente beträgt 3 5 % des 

Durchschni t ts lohnes, 1 0 die Leistungsbemessungsgrundlage kann 2 5 0 % des Durch

schnittslohnes nicht überschreiten. Eine Bei t ragsbemessungsgrenze existiert dage

gen nicht. 

Das gesetzl iche Rentenalter beträgt in Polen 65 Jahre für Männer und 60 Jahre für 

Frauen. Die Vorruhestandsregelungen und die Regelungen über die Invaliditäts

renten sind jedoch mehr als großzügig. Sie werden von der Bevölkerung auch 

extensiv in Anspruch genommen, was dazu führte, daß das durchschnit t l iche Ren

tenalter der Männer im Jahre 1993 nur 58 Jahre und das der Frauen nur 57 Jahre 

betrug. Das durchschnitt l iche Alter beim Übergang in den Ruhestand sank von 57 

Jahren in 1990 auf nur 55 Jahre zwei Jahre später (vgl. Maret/Schwarz 1995, S. 47). 

Das Absinken des Rentenalters hatte für die Finanzierung der Renten kumulative 

negative Wirkungen. Einerseits wuchsen ständig die Ausgaben für Leistungen, 

andererseits bl ieben die Beitragseinnahmen aus. 

Eines der Grundprobleme der polnischen Altersversorgung stellt seit Jahren die 

Rentenindexierung dar. Die unvol lständige Indexierung der Renten in den 80er 

Jahren rettete die Vers icherung von dem f inanziel len Kollaps und stürzte viele 

Rentner in Armut. Mit dem Anst ieg der Inflationsrate auf über 6 0 0 % im Jahre 1990 

ist eine häuf igere und höhere Indexierung jedoch für die Rentner unerläßl ich 

geworden. Sie erfolgt seit 1990 auf der Basis der nominalen Wachstumsrate der 

Löhne, wobei zunächst eine 100%-ige, 1993 eine 91%-ige und seit 1994 eine 93%-

ige Indexierung durchgeführt worden ist. Die Mindestrenten wurden durchgehend zu 

100% indexiert, was eine fortschreitende Egal isierung der Leistungen mit sich 

brachte. Ein Versuch der Regierung, die lohnabhängige Indexierung durch eine 

inf lat ionsabhängige zu ersetzten, scheiterte am Widers tand der Bevölkerung. Dazu 

erklärte das polnische Verfassungsgericht in einem Urteil von 1995 die Einschrän

kung der Indexierung als verfassungswidrig und verstärkte damit den Druck auf 

schnelle Reformen. 

1 0 Nur die Mindestrenten für die sog. dritte Invaliditätsgruppe - also für Personen die beschränkt berufsfafig 
sind - sind noch niedriger. 
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5.2. Vorschläge zur Reform der polnischen Altersversorgung 

Im Früjahr 1995 stellte die polnische Regierung das „Projekt zur Reform der Sozial

versicherung" vor. Der Name täuscht, da sich diese Vor lage fast ausschl ießl ich mit 

der Rentenversicherung beschäftigt. Die Regierung schlug eine Auftei lung der 

Altersvorsorge in drei Tei le vor: eine Staatsrente, eine Pfl ichtversicherung und 

freiwil l ige Zusatzversicherungen. 

5 .2 .1 . Die Staatsrente 

Die einheit l iche, aus al lgemeinen Steuermitteln f inanzierte Volks- oder Staatsrente 

sollte nach der Vorstel lung der Regierung zunächst 3 0 % des Durchschnit ts lohnes 

betragen und al lmähl ich auf 2 0 % gesenkt werden. Sie wurde als Ersatz für die 

bisherige soziale Komponente der Rente, die Anrechnung beitragsfreier Zei ten 

sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt für ältere Menschen gedacht. Das Recht auf die 

Staatsrente soll ten alle Bürger bekommen, unabhängig davon, ob sie in ihrer akt iven 

Lebenszeit Beiträge zur Rentenversicherung geleistet haben oder nicht. 

Die Staatsrente stieß bei polnischen Wissenschaft lern und in der Bevölkerung auf 

heftige Kritik und Ab lehnung. 1 1 Hauptangrif fspunkt der Kritiker, die unter dem Regie

rungsvorschlag nur ein weiteres Wahlgeschenk vermute ten, 1 2 war die unterstel l te 

fehlende Äquivalenz zwischen den Beitragszahlungen und den Leistungen. Die 

Staatsrente hätte, so ihre Kritiker, den Versorgungstei l im Alter unnötig vergrößert. 

Das stimmt mögl icherweise, sie müßte jedoch mit Zahlen belegt werden. Die 

Aussage zu der Äquivalenz entspricht jedoch nicht der Wahrhei t . Durch die Übertra

gung der polit isch begründeten Umvertei lung in das Steuer-Transfer-System wird die 

sich an die Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen or ient ierende Renten

versicherung erst tatsächl ich ihren Namen verdienen. Das Steuersystem orientiert 

sich dagegen eher an dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Deshalb gehören alle pol i 

t isch und sozial motivierten Umverte i lungsmaßnahmen hier h ine in . 1 3 Die Projektkrit i

ker haben sicher Recht, wenn sie sagen, daß eine Staatsrente nichts mit einer 

Versicherung zu tun hat. Dies ist in sich jedoch keine Kritik an dem Projekt, da durch 

1 1 Zahlreiche kritischen Beiträge zu dem Regierungsprojekt, auf die im weiteren Bezug genommen wird, 
wurden in dem Heft „Expertyzy - Informacje" (1995) abgedruckt. 

1 2 Zu diesem Zeitpunkt startete in Polen der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen. 
1 3 So auch Vaubel (1990). 
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Steuerf inanzierung die Staatsrente aus dem Versicherungszweig ausgeschlossen 

wird. Die Steuerlösung bringt Klarheit ins System und reduziert die I l lusionen bezüg

lich der Umvertei lungshöhe in einer Gesellschaft. 

Als nicht akzeptabel bezeichneten viele polnischen Wissenschaft ler, daß jeder 

unabhängig von seinen Beitragsleistungen, sozusagen unverdient, eine Staatsrente 

bekommen sollte. In Gesprächen kamen die Beispiele reicher Mil l ionärsfrauen, die 

trotz beträchtl ichen Haushal tseinkommens und Vermögens vom Staat Leistungen 

bekämen. Zunächst könnte dies den al lgemeinen Gerecht igkeitsvorstel lungen 

tatsächlich widersprechen, nicht aber, wenn neben der Transfer- auch die Steuer

seite mitberücksichtigt wird. In einem progressiven Steuersystem kann davon aus

gegangen werden, daß die Wohlhabenden, die die gleiche Staatsrente bekommen, 

mehr an Steuern zu leisten haben als die ärmeren. 

Sehr ernst sind die Befürchtungen zu nehmen, daß eine garantierte Staatsrente die 

Anreize für eine Beschäft igung im offiziellen Sektor der Volkswirtschaft schwächen 

und weitere Gruppen in die ohnehin explosionsart ig wachsende Schattenwirtschaft 

hineinkatapult ieren könnte. Das ist v.a. ein Problem des Verhäl tnisses zwischen der 

Höhe der Staatsrente einerseits und den Renten aus der Vers icherung sowie den 

Löhnen andererseits. 3 0 % des Durchschnit tslohnes als garantiertes Bürgergeld für 

alle älteren Menschen sind relativ viel , angesichts der Tatsache, daß heute sehr 

viele Rentner trotz Beitragsleistung nur niedrige Mindestrenten beziehen. 

Tabel le 2: Verhältnis der durchschnitt l ichen Rente zu dem Durchschnit ts lohn in den 

Länder Ost- und Mitteleuropas in %. 

Land 1989 1990 1991 1992 1993 1994 A1993/1989 
Polen 53,3 65,0 76,2 71,7 70,3 72,8 +17,0 
Albanien 76,9 74,2 74,6 45,5 44,0 -32,9 
Bulgarien 25,6 35,1 31,5 24,5 20,7 -4,9 
Tschehien 52,2 54,3 55,6 49,2 48,4 -3,2 
Slowakei 49,2 51,0 53,6 49,1 48,1 -1.1 
Ungarn 63,1 62,6 64,3 60,9 59,7 44,4 -3,4 
Rumänien 54,9 53,3 48,4 47,7 44,1 -10,8 
Rußland 35,7 33,7 48,5 27,8 34,3 -1,4 
Ukraine 31,6 23,2 19,5 -
Weißrußland 37,0 25,7 34,4 20,1 33,7 30,4 -3,3 
Litauen* 41,1 49,7 43,2 42,3 -
*) Verhältnis der Nettogrößen (nach Steuern) 

Quelle: Gol inowska (1995c), S. 2. 
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Die durchschnitt l iche Rente aus der Sozialversicherung beträgt zur Zeit in Polen ca. 

7 0 % des Durchschnit ts lohnes in der Volkswirtschaft. Das ist in Europa fast eine 

Spitzenposit ion, wenn man von den französischen Verhäl tn issen absieht. 

Die relative Posit ion der Rentner verbesserte sich in Polen in der Transforma

t ionsphase um 17 Prozentpunkte. Diese Entwicklung ist einmal ig in den Ländern der 

Region. Sie f indet ihr Spiegelbi ld in dem Anst ieg der Rentenausgaben gemessen am 

BIP. 15 % des polnischen BIP werden für die Rentenleistungen verbraucht. Zum 

Vergleich erreichten diese Ausgaben in der Europäischen Union im Jahr 1992 einen 

Anteil am BIP von 8,7 %. 

Tabel le 3: Antei l der Ausgaben für Rentenleistungen am BIP in %. 

Land 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Polen 8,2 8,1 12,2 14,7 14,6 15,2 
Albanien 5,7 6,8 12,7 6,3 5,9 
Bulgarien 8,7 8,7 9,4 10,2 9,5 
Tschehien 8,3 8,0 7,9 8,3 
Slowakei 7,7 7,8 8,5 9,3 9,5 
Ungarn 9,1 9,7 11,3 11,6 
Rumänien 5,7 7,2 7,0 6,4 
Rußland 6,0 
Ukraine 4,4 4,9 6,9 7,1 
Weißrußland 6,2 6,4 5,7 6,0 

Quelle: In An lehnung an Gol inowska (1995c), S. 3. 

Es kann nicht übersehen werden, daß eine posit ive Arbeitsmoral in Polen und in 

vielen Ost ländern nicht so stark ausgeprägt ist, wie z.B. in Deutschland. Die Gefahr 

der Abwanderung in die Schattenwirtschaft existiert immer, sie soll jedoch nicht 

überschätzt werden. Erstens versuchen auch heute sehr viele Beschäft igte, die 

Steuern und Beiträge zu vermeiden, indem sie im inoffiziellen Sektor tätig sind. 

Zweitens besteht auch heute eine starke Umvertei lungskomponente in der Renten

versicherung, die die Anreize für eine offizielle Beschäft igung schmälert und das 

Äquivalenzpr inzip verletzt. Schl ießl ich haben die Menschen, die keine Rente 

beziehen und verschuldet oder unverschuldet in Not gerieten, gegenwärt ig gute 

Chancen, nach einer Bedürft igkeitsprüfung Hilfe zum Lebensunterhalt zu bekom

men. Eine Bedürft igkeitsprüfung ist aber noch keine Garant ie dafür, daß tatsächl ich 

nur die Bedürft igen die Sozialhi l fe in Anspruch nehmen. Der Mißbrauch im deut

schen System beweist dies am besten. Auch in Polen können die Antragstel ler für 

die Sozialhi l fe ihre tatsächl iche Einkommens- und Vermögensposi t ion verschleiern. 
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Das gilt al lerdings auch für die Festsetzung von Steuerbemessungsgrundlagen. 

Deshalb reicht es nicht, eine breite Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer 

in den Transformat ionsländern zu install ieren. Sie muß zusätzl ich mit relativ ger in

gen Aufwand durch die staatl ichen Finanzbehörden kontrol l ierbar sein. Dies ist mit 

Sicherheit eine der schwierigsten Probleme in e inem Land mit einer b lühenden 

Schattenwirtschaft wie Polen. 

Die Höhe des Quot ienten „Durchschnittsrente zu Durchschnit ts lohn" gibt zunächst 

keine Information über die Versorgungslage der älteren Menschen. Um diese zu 

erkunden, muß ein Vergleich der Rentenleistungen mit dem Sozia l - bzw. Existenz

minimum vorgenommen we rden . 1 4 Um das Verständnis der Probleme zu erleichtern, 

werden die Löhne in die Analyse einbezogen. 

Tabel le 4: Ent lohnung, Renten und Sozialminimum in den Jahren 1991-1995 

1991 1992 1993 1994 1995 
I. Quartal 

Sozialminimum 1 (für berufstätige Personen) 
in Tsd. ZI 970 1 527 2 126 2 719 3 273 
Sozialminimum 2 [für Familien (2-4 Perso
nen)] in Tsd. ZI 1 947 3 109 4 288 5 760 6 991 
Mindestlohn in Tsd. ZI 614 1 087 1 352 1 800 2 600 
Durchschnittslohn in Tsd. ZI 1 782 2 506 3 263 4 212 5 411 
Mindestlohn zum Sozialminimum 1 in % 63,3 71,2 63,3 66,2 79,4 
Durchschnittslohn zum Sozialminimum 2 in % 91,5 80,6 76,1 73,1 77,4 
Sozialminimum 3 (1-Person-Rentenhaushalt) 
in Tsd. ZI 3 104 
Sozialminimum 4 (2-Personen-Rentnerhaus-
halt) in Tsd. ZI pro Person 2 676 
Durchschnittliche Rente 3 788*) 
*) eigene Schätzung - 70% vom Durchschittslohn 

Quelle: Jacukowicz (1995), S. 25, Sajkiewicz (1995), S. 37. 

Im ersten Quartal 1995 überst ieg der Durchschnit tslohn das Sozialminimum für eine 

berufstätige Person nur um 65%. Die durchschnitt l iche Rente erreichte in diesem 

Zeitraum ca. 7 0 % des Durchschnit tslohnes, also etwa 3788 Tsd. ZI. Bezieht man 

diesen Betrag auf das Sozialminimum, so errechnet sich ein Quotient von 1,15. Auch 

wenn ein geringeres Sozialminimum 3 für die Rentner unterstellt wird - wie die von 

IPSS 1 5 ausgerechneten 3104 Tsd. ZI - verbleibt der entsprechende Quotient mit 1,22 

1 4 Die Analyse der Armut unter älteren Menschen, die direkt mit den Begriffen Sozial- und Existenzminimum 
verbunden ist, wird aufgrund der wichtigen Interdependenzen mit der Anreizproblematik hier vorgezogen. In 
dem Gliederungspunkt 9 werden dagegen nur noch allgemeine Bemerkungen zur Armutsentwicklung und 
-bekämpfung gemacht. 

1 5 Institut für Arbeit und Soziales 
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auf sehr niedrigem Niveau. Die durchschnit t l ichen Renten überst iegen das Sozial 

minimum für Rentner nur um ca. 22%. 

W a s bedeutet das für die Staatsrente? Sollte sie bei 3 0 % des Durchschnit ts lohnes 

fixiert werden, so würde sie gegenwärt ig nicht ausreichen, um das Sozialminimum 

für jeden älteren Bürger zu garantieren. Erst eine Staatsrente in Höhe von etwa 5 0 % 

des Durchschnit tslohnes könnte dies leisten, sie wäre jedoch in keinem Fall f inan

z ierbar . 1 6 W e n n die Staatsrente das Sozialminimum gewähren würde und 

gleichzeit ig die Löhne und Sozialversicherungsrenten nicht viel höher l iegen, wäre 

mit sehr starken negat iven Beschäft igungsanreizen zu rechnen. Hier wird das echte 

Di lemma der polnischen Rentenreform sichtbar: die Staatsrente soll ein Minimum für 

die älteren Menschen allein gewährleisten und darf gleichzeit ig die Arbei tsanreize 

nicht negativ beeinf lussen. 

Das Sozialminimum als Maß für die Staatsrente ist zur Zeit für Polen nicht f inanzier

bar, wohl aber das physische Existenzminimum. In Polen wird die Mindestrente als 

offizielles Existenzminimum bei den Berechnungen von Sozialhi l feleistungen ange

wandt. Die Mindestrente beträgt, zur Erinnerung, 3 5 % des Durchschnit t lohnes. Die 

Messung des Existenzminimums am Durchschnit tslohn ist jedoch methodologisch 

und konzeptionel l völl ig falsch. Das Existenzminimum ist eine absolute, von der 

Entwicklung der Löhne unabhängige Größe. Es verändert sich dagegen mit den 

Preisänderungen der Güter, die in den unterstel l ten Warenkorb e inbezogen werden. 

Diesen Fehler sahen wohl auch die Autoren des Regierungsprojektes, als sie eine 

preisabhängige Indexierung der Staatsrente vorgeschlagen haben. In Zei ten stei

gender Real löhne würde der Anteil der Staatsrente an den Einkommen der Rentner, 

die auch andere Einkünfte erzielen (z.B. aus der Rentenversicherung), automatisch 

sinken. Dies ist eine korrekte Lösung, was jedoch nicht den ursprüngl ichen Vorwand 

zur Konstruktion des Existenzminimums beseitigt. 

5.2.2. Die Rentenversicherung 

Das Problem negativer Arbeitsanreize in einem Land, in dem die Rentenleistungen 

und auch die Durchschnit ts löhne im Vergleich zum Existenz- oder Sozialminimum 

insgesamt ger ing sind, kann durch eine Minimierung der Staatsrente nicht al lein 

1 6 Schon heute müßten neben den bereits gezahlten Renten ca. 600 Tsd. neue Ansprüche bewältigt werden (vgl. 
Gomulka 1995, S. 10). 



16 

gelöst werden. Wicht ige posit ive Anreize für die Beschäft igung im offiziellen Sektor 

können von einer eff izienten, auf dem Äquivalenzprinzip basierenden Rentenversi

cherung ausgehen. Das Regierungsprojekt sah neben der Staatsrente eine staatl ich 

organisierte, durch Umlagen f inanzierte Pfl ichtversicherung vor. Angekündigt wurde 

eine strenge individuelle Äquivalenz zwischen den Beiträgen und den Leistungen. 

Die Bei t ragsbemessungsgrundlage soll ten die Löhne bi lden, es wurde al lerdings 

eine Bei t ragsbemessungsgrenze bei 250% des Durchschnit ts lohnes festgelegt. In 

die Leistungsbemessungsgrundlage sollte stufenweise die Ent lohnung aus mehre

ren Jahren e inbezogen werden, mit dem Endziel, die gesamte Beitragszeit zu 

berücksicht igen. Die vorgeschlagenen Koeffizienten für die Anrechnung der Bei

tragsjahre waren in dem Projekt mit 0,011 bis 0,0125 geringer als in der gegenwärt i 

gen Lösung. Im weiteren sah die Regierungsvor lage eine gemischte Rentenindexie-

rung vor. Die lohnabhängige Indexierung sollte das Gewicht 0,8 und die inf lat ions-

bezogene das Gewicht 0,2 erhalten. 

Auch dieser Teil des Projektes traf bei den polnischen Wissenschaf t lern auf scharfe 

Kritik, al lerdings ungleich weniger als die Idee der Staatsrente. Es scheint jedoch 

gerade dieser Bereich eher eine Antireform zu sein. In der Rentenversicherung sind 

die Anreize für die Beschäft igung im offiziellen Sektor der Volkswirtschaft zu instal

l ieren, eine strenge Äquivalenz zwischen den gezahlten Beiträgen und erhal tenen 

Leistungen zu verfolgen und eine Grundlage für die Intensivierung der Ersparnisbi l 

dung aufzubauen. Keines dieser Postulate kann als erfüllt gesehen werden. 

Gewährleistet der Staat eine Volksrente für jeden älteren Bürger, so gibt es über

haupt keinen Grund mehr dafür, daß er selbst Träger einer weiteren Sozialversiche

rung bleibt. Seine Aufgabe besteht in der Fixierung und Gewährle istung von 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung und das Funkt ionieren eines pr ivatorgani

sierten Versicherungszweiges. Dem Staat muß die Versicherungsträgerschaft um so 

mehr entzogen werden, wenn eine Pfl ichtversicherung für alle Beschäft igten in 

Frage kommt. Nur so ist die diskret ionäre Einf lußnahme der Politiker, die i.d.R. zu 

enormen Systemineff iz ienzen führt, zu minimieren. Zu über legen bleibt, ob über

haupt eine Versicherungspf l icht vorgeschr ieben werden muß, oder gemäß dem l ibe

ralen Gedankengut, die Verantwortung für eigene Al tersversorgung in die Hände der 

mündigen Bürger zu übertragen wäre. 

Das Äquivalenzpr inzip wird in dem Regierungsprojekt massiv durch die gewählte 

Indexierungsform verletzt. Die Lohnindexierung bedeutet, daß die Rentner an dem 
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durch die Beschäft igten erwirtschafteten Wohlfahrtsanst ieg part izipieren, ohne für 

diesen eine Leistung zu erbringen. Auch die inf lat ionsabhängige Indexierung verletzt 

das Äquiva lenzpr inz ip . 1 7 Ein Verzicht auf jegl iche Indexierung der Renten im Umla

geverfahren gilt jedoch als polit isch nicht durchsetzbar. Dieses Problem entsteht bei 

dem alternativen Kapitaldeckungsverfahren nicht, zumindest wenn längerfristig eine 

positive reale Verz insung des angesammelten Kapitals gewährleistet wird. 

Von der noch im letzten Jahr angekündigten Gründung privater Rentenversiche

rungsfonds, sei es auf der Grundlage von Betriebsrenten oder bei privaten Vers iche

rungsanstalten, ist in der Regierungsvorlage nur wenig gebl ieben. Die Projekt

autoren verwiesen darauf, daß die Beschäft igten mit einer Ent lohnung oberhalb von 

2 5 0 % des Durchschnit ts lohnes für diesen überschüssigen Betrag von der Pflicht

versicherung freigestellt werden. Damit sollten Freiräume für individuelle, freiwil l ige 

Zusatzversicherungen geschaffen werden. Sie scheinen jedoch viel zu gering zu 

sein, um eine vernünft ige Grundlage für die Entwicklung privater Rentenfonds 

darzustel len. Damit ist auch die Intensivierung der angesichts des Modernis ierungs

bedarfs in der polnischen Volkswirtschaft unerläßl ichen internen Kapitalbi ldung 

gefährdet. Das Regierungsprojekt fördert die Kapitalbi ldung kaum und läßt den 

Beschäft igten keine Wah l bezügl ich der Form der Al tersversorgung. 

Zu den Vor- und Nachtei len der Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren gibt es eine 

umfangreiche Literatur, auf die hier nicht weiter e ingegangen werden so l l . 1 8 Dem 

Kapitaldeckungsverfahren wird i.d.R. nachgesagt, daß es die Ersparnisbi ldung 

fördert und die Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung bei schrumpfender 

Bevölkerung besser lösen kann. Polen wird zur Zeit noch nicht von einer Bevölke

rungsschrumpfung betroffen. Spätestens in 30 Jahren wird jedoch auch dieses Land 

damit konfrontiert sein. Schon in 10 bis 15 Jahren werden die geburtenstarken 

Jahrgänge der Nachkriegszeit als Vorbote einer ungünst igen demographischen 

Entwicklung die Rentenversicherung stark belasten. 

Die Umstel lung der Rentenversicherung von dem Umlage- hin zu dem Kapital

deckungsverfahren ist mit erhebl ichen f inanziel len und organisator ischen Problemen 

in der Übergangszeit verbunden. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum eine 

solche Reform bisher ausbl ieb. Unumstri t ten ist, daß die bisher erworbenen Renten

ansprüche rechtmäßig und zu erfül len sind. Für die Übergangszeit deutet sich 

1 7 Der Meinung von Gomulka, eine gemischte Indexierung sei ein Schritt in die richtige Richtung (vgl. 
Gomulka 1995, S. 10), kann nicht zugestimmt werden. 

1 8 Siehe z.B.: Felderer (1987), Kitterer (1988), Zimmermann (1988), Jaeger (1994). 



18 

dadurch eine mehrfache f inanziel le Belastung an. Erstens müssen die gegenwärt ig 

in Anspruch genommenen Renten weiter gezahlt werden. Zweitens müssen die 

Renten derjenigen gezahlt werden, die nicht mehr soviel Kapital auf ihrem Vers iche

rungskonto ansammeln können, welches ihnen eine Al tersversorgung entsprechend 

der Gesamtbeiträge zur Rentenversicherung, inklusive der bisher geleisteten Bei

träge im Umlageverfahren, sichern würde. Drittens müssen Rentenfonds auf der 

Basis des Kapitaldeckungsverfahrens aufgebaut werden. 

Der Systemwechsel in der Rentenversicherung ist eine gesamtstaat l iche Aufgabe. 

Die Finanzierung der Reform aus al lgemeinen Steuermitteln kann deshalb als 

legitim angesehen werden. Durch die Steuerf inanzierung können die unvermeidba

ren Lasten gleichmäßiger verteilt werden. Eine höhere Belastung der Beschäft igten 

kann zwar nicht ausgeschlossen werden, sie bleibt jedoch geringer als bei einer 

Beitragsf inanzierung, was besonders in Hinblick auf die Beschäft igungsanreize in 

der offiziellen Wirtschaft wicht ig ist. Ein Anst ieg der Steuersätze ist nur zu tolerieren, 

wenn gleichzeit ig eine Entlastung bei den Beitragssätzen erfolgt. W i rd eine Staats

rente eingeführt, eine Pfl ichtversicherung abgeschafft und gleichzeit ig eine fre i 

wil l ige Zusatzversicherung angestrebt, so gibt es zunächst keine obl igator ischen 

Beiträge mehr. Die Beschäft igten werden somit entlastet. Auf der anderen Seite 

müssen die Steuereinnahmen für die Finanzierung der Staatsrente (hier ist eine 

partielle Verrechnung mit den bisher geleisteten Staatszuschüssen zu der Renten

versicherung und der Sozialhi l fe für ältere Menschen mögl ich und notwendig) und 

der alten Rentenanwartschaften erhöht werden. Würde die gesamte Entlastung 

durch den Wegfa l l von Pfl ichtbeiträgen in die Erhöhung der Steuern umgesetzt, so 

würde der Spielraum für die private Altersvorsorge vernichtet oder zumindest ent

scheidend reduziert. Bei den Verschiebungen zwischen Steuern und Beiträgen muß 

deshalb äußerst vorsichtigt vorgegangen werden. Es lohnt sich auch, nach ergän

zenden Finanzierungsquel len zu suchen. Eine Möglichkeit besteht in der Verwen

dung von Privat isierungserlösen. Diese sol len jedoch nicht überbewertet werden. 

Eine Erhöhung der Staatsverschuldung für die Rentenreform muß wegen der kata

strophalen Haushalts- und Verschuldungslage nach Möglichkeit vermieden wer

d e n . 1 9 Sollten zusätzl iche Staatsschulden sich als unvermeidbar erweisen, so ist 

jegl iche Verpf l ichtung der privaten Rentenfonds, diese Verschuldung zu f inanzieren, 

abzulehnen. Solche Konstrukt ionen würden nichts am Umlageverfahren ändern 

1 9 Zu der Problematik der Staatsverschuldung in Polen siehe Sowada (1995). 



19 

außer einer Zwischenschal tung von Fonds. Die Fondsmittel würden in dieser Situa

tion für die Finanzierung laufender Renten verbraucht. Das für reale Modernis ie-

rungs- und Erweiterungsinvesti t ionen in der Volkswirtschaft notwendige Realkapital , 

das Erträge und Zinsen bringt, könnte so nicht entstehen. 

Um die Belastungen für die Übergangszeit zu reduzieren, müssen die Ausgaben aus 

der noch umlagef inanzierten Restrentenversicherung möglichst ger ing gehal ten 

werden. Hier bestehen einige wicht ige Einsparungsmögl ichkeiten, die auch bei der 

Fortsetzung des bisherigen Umlageverfahrens genutzt werden müssen. Erforderl ich 

wäre zunächst, das gesetzl iche Rentenalter besonders für Frauen anzuheben. Die 

Vorruhestandsmögl ichkei ten müßten auf ein Minimum reduziert bzw. äquivalente 

Leistungsabschläge bei vorzeit iger Inanspruchnahme der Renten eingeführt werden. 

Der Vorruhestand ist dagegen keine Gefahr für die Rentenf inanzierung nach dem 

Kapitaldeckungsverfahren, da er in diesem System automatisch zu Abschlägen 

führt, wodurch die individuelle Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen unter 

Berücksicht igung des Risikoausgleichs stets bewahrt bleibt. Das polnische Regie

rungsprojekt geht mit den Vorschlägen für eine stufenweise Abschaffung des Vor

ruhestandes und die Erhöhung des Rentenalters in die richtige Richtung. 

Eine weitere Einsparmöglichkeit stellt die Abschaffung der zum größten Teil noch 

aus der Zeit des Sozial ismus stammenden Branchen- und Berufsprivi legien dar. Die 

Regierung schlug vor, die Kosten für diese Privi legien zu internalisieren. Höhere 

Rentenleistungen sollten Hand in Hand mit höheren Rentenbeiträgen für die be

troffenen Gruppen gehen. In einer privaten Versicherung ist ein solches Vorgehen 

selbstverständl ich. Die Streichung aller Privi legien wird jedoch erhebl iche Akzep

tanzprobleme und polit ische Widerstände hervorrufen. Nichtsdestotrotz ist sie 

notwendig. 

Als letzte Einsparmöglichkeit soll an dieser Stelle die Änderung des Indexierungs-

verfahrens auf eine inf lat ionsbezogene Indexierung genannt werden. Diese Maß

nahme bringt in Zei ten steigender Real löhne eine Entlastung. Bei s inkenden Real 

löhnen würde dagegen die Belastung der Rentenversicherung höher l iegen als bei 

einer lohnabhängigen Indexierung. Auch hier ist mit erhebl ichen Widers tänden in 

der Bevölkerung zu rechnen, gerade jetzt, da sich eine Entwicklung posit iver Real 

löhne verfestigt hat. 
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5.3. Gesamtbewertung des Regierungsprojektes 

Die bisherigen Über legungen machen die ablehnende Posit ion gegenüber dem 

Regierungsprojekt zur Reform der Rentenversicherung deutl ich. Der wicht igste 

Grund für die Ablehnung ist jedoch nicht der Vorschlag einer Staatsrente, wie den 

meisten polnischen Krit iken zu entnehmen ist. Die Staatsrente, als eine Form des 

Bürgergeldes für die älteren Menschen, ist eine begrüßenswerte Idee. In dem 

Regierungsprojekt wird sie jedoch falsch konzipiert. Sie orientiert sich an der Höhe 

der Durchschnit tslöhne statt am Sozial- bzw. Existenzminimum. Abzulehnen sind die 

Vorschläge für die umlagefinanzierte obl igatorische Rentenversicherung. Zwar ist 

die Stärkung des Äquivalenzpr inzips im Vergleich zu der gegenwärt igen Lösung in 

diesem Bereich zu begrüßen, sie geht jedoch nicht weit genug. Zu überdenken ist 

die Notwendigkeit einer Pfl ichtversicherung. Staatl iche Trägerschaft und die Beibe

haltung des Umlageverfahrens bei der sich andeutenden ungünst igen Bevölke

rungsentwicklung (stetig sinkende Ferti l itätsraten) und steigendem Bedarf an Kapital 

sind abzulehnen. 

Auch die zahlreichen Gegenvorschläge der polnischen Wissenschaft ler können 

nicht zufr iedenstel len. l.d.R präsentieren sie keine geschlossenen und konsistenten 

Konzepte. Vermißt werden besonders Vorschläge zur Integration des Renten

systems mit dem Steuer-Transfer-System. In dieser Beziehung geht das Regie

rungsprojekt weiter als viele Vorschläge von Experten. Der Übergang zu dem Kapi

taldeckungsverfahren wird breit unterstützt. Es fehlt aber auch an klaren Konzepten 

für die Finanzierung der Übergangszeit. Der relativ komplexe Ansatz von Topinski 

und Wisn iewsk i 2 0 , der zu den wenigen Ausnahmen zählt, hält in vieler Hinsicht einer 

krit ischen Analyse nicht stand. 

Bei der Suche nach der Lösung von Übergangsproblemen einer Rentenreform kann 

Polen auf die Erfahrungen lateinamerikanischer Länder, besonders von Chile, 

zurückgreifen. Zu beachten ist jedoch, daß die makroökonomische und polit ische 

Situation in Chile 1980 der gegenwärt igen Situation in Polen entgegengesetzt war. 

Im Jahr der Rentenreform machten die Ausgaben für Renten in Chi le gerade 5% des 

BIP aus. In Polen werden zur Zeit 15% des BIP für die Renten ausgegeben. Die 

meisten Polen sind in die Rentenversicherung einbezogen, so daß jede Reform 

anders als in Chile sehr breite Bevölkerungsschichten involviert. Nicht zuletzt ist die 

Siehe dazu Topinski/Wisniewski (1992), (1995). 
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polit ische Lage zu beachten. Die Militärdiktatur hatte die Durchsetzung der e in

schneidenden Rentenreform in Chile erhebl ich er leichtert . 2 1 In der jungen polnischen 

Demokratie, mit sehr starken Interessengruppen und Seilschaften, sind poli t ische 

Widerstände gegen mit Kosten und persönl ichen Opfern verbundene Reformen 

genauso stark einzuschätzen, wie zur Zeit in Deutschland. 

6. Reform des Gesundheitssystems 

Der Gesundhei tszustand der polnischen Bevölkerung wird al lgemein als schlecht 

bezeichnet. Mit Sicherheit hat das seine Gründe auch in dem übermäßigen Alkohol -

und Tabakkonsum, den schlechten Ernährungsgewohnhei ten und dem Zustand der 

Umwelt. Die durchschnit t l iche Lebenserwartung der Männer betrug im Jahr 1993 nur 

67,4 Jahre, die der Frauen 76 Jahre. Die Sterblichkeit der Kinder unter e inem Jahr 

ist mit 16,2 pro Tausend zwei - bis dreimal höher als gegenwärt ig in Westeuropa 

(vgl. Dziubinska-Michalewicz 1995, S. 126). Die katastrophale hygienische Lage ist 

die wichtigste Ursache für eine massive Ausbrei tung von Salmonel lenvergi f tungen, 

Krankheiten der Verdauungsorgane und von Gürtelrose. Auf der Tagesordnung sind 

Krankheiten der Atemorgane. Die Spitzenposit ion unter den Todesursachen belegen 

jedoch ähnl ich wie in Deutschland die Kreislauf- und Herzkrankheiten sowie Krebs. 

Das polnische Gesundheitssystem trägt bis heute das Erbe der sozial ist ischen 

Mißwirtschaft. Die technische Ausstattung der meisten Einr ichtungen ist veraltet, die 

baul iche Substanz ruiniert. Das verfassungsmäßig festgelegte Recht auf unentgelt l i 

che Versorgung mit Gesundheits leistungen ist seit Jahren nur noch eine Fiktion. 

In den Jahren 1945-1950 wurde das polnische Gesundhei twesen wei tgehend 

verstaatlicht. Private Praxen und karitative Einrichtungen bl ieben nur noch vereinzelt 

erhalten. Die Finanzierung des Gesundhei tswesens wurde direkt aus dem Staats

haushalt betr ieben oder den Staatsunternehmen über lassen. Mit dem Beginn der 

Transformat ionsprozesse veränderten sich die Rahmenbedingungen. Die von 

Zuschüssen abgeschni t tenen Staatsfirmen setzten den Rotschtift zunächst bei 

e igenen Sozial leistungen an. Die meisten betr iebl ichen Polikl iniken wurden abge

wickelt. Gleichzeit ig traff der r igorose Sparkurs der Regierung die direkt durch den 

Staat f inanzierten Einrichtungen. 

2 1 Zu den Problemen der Rentenreform in Chile siehe z.B. Larrain (1993), Nitsch/Schwarze (1995). 
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Tabel le 5: Staatsausgaben für das Gesundhei tswesen in den Jahren 1989 - 1 9 9 3 

1989 1990 1991 1992 1993 
Staatsausgaben (ohne Kommunen) in Mrd. ZI 3565,0 25619,1 36826,8 53651,8 67064,2 
Anteil des Gesundheitsbudgets an Staatsausgaben 11,8 14,8 16,3 14,8 14,0 
Ausgaben des Staates und der Kommunen in Mrd. ZI 
reale Wachstumsrate (Vorjahr = 100) 

3565,0 
105,5 

25619,1 
104,8 

39603,1 
90,8 

57935,2 
77,1 

72696,3 
92,7 

Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP 3,0 4,3 4,8 5,1 4,6 
Struktur der Staatsausgaben für Gesundheitswesen 
- Löhne und Gehälter 
- allgemeine Krankenhäuser 
- Kliniken 
- Zuzahlungen zu Medikamenten 

8,5 7,6 
10,3 

26,1 
36,3 

9,4 
15,2 

35,6 
37,1 

8,2 
13,4 

36,6 
39,0 
8,1 

12,2 
Investitionsausgaben in Mrd. ZI 
reale Wachstumsrate (Vorjahr = 100) 

489,3 
76,7 

2490,5 
74,2 

3053,2 
71,9 

3343,1 
76,5 

5842,8 
139,4 

Quelle: Dziubinska-Michalewicz (1995), S. 117. 

Zwar stieg der Antei l der Gesundhei tsausgaben am BIP in den Jahren 1989 - 1993 

von 3,0 auf 4 ,6%, die realen Ausgaben des Staates und der Kommunen sanken 

jedoch seit 1991 permanent. Besonders stark wurden die Investit ionen gekürzt. Erst 

1993, als der Verfal l staatl icher Einrichtungen sich dramatisch beschleunigte, wurde 

eine Investit ionsoffensive gestartet. 

Das Gesundhei tswesen ist nach fünf Jahren Transformation weiterhin vom Staat 

dominiert. Al lerdings ist auch ein starkes Wachstum des Privatsektors zu verzeich

nen. Am schnel lsten ging die Privatisierung von Apotheken vonstatten, die 1993 fast 

9 0 % aller Verkaufseinr ichtungen erfaßte. Auch in den Bereichen ambulanter und 

zahnärzt l icher Versorgung wächst der nichtstaatl iche Sektor sehr schnell . 

Durch die Privatisierungswelle und die Kürzungen der realen Staatsausgaben kam 

es zu einer Verschiebung in den Finanzierungsquel len. Der realen Einschränkung 

der Staatsausgaben folgte eine vielfalt ige Erhöhung der Pr ivatausgaben. Erstens 

stieg die Selbstbetei l igung der Patienten an den verschr iebenen Arzneimit teln von 

18% im Jahr 1991 auf 4 6 % im Jahr 1993 (vgl. Dziubinska-Michalewicz 1995, S. 

123). Zweitens st iegen die direkten Ausgaben der Haushalte für ambulante und 

zahnärzt l iche Behandlung. Wei t verbreitet sind auch die sog. „freiwil l igen" Zah lun

gen der Krankenhauspat ienten für Putz- und Nahrungsmittel . Ähnl ich wie in der 

Planwirtschaft explodieren die Schmiergelder an Ärzte, die offiziell als „Beweise der 

Dankbarkeit" deklariert werden. 

Die bisherigen Veränderungen im polnischen Gesundhei tswesen konzentr ierten sich 

auf organisator ische Verschiebungen der Kompetenzen, Kommerzial is ierung und 
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Privatisierung der Einrichtungen, Erhöhung der Selbstbetei l igung sowie auf die 

Einschränkung unentgelt l icher Leistungen durch Einführung von Posit ivl isten. Eine 

strukturelle Finanzierungsreform, nämlich der schon im Balcerowicz-Plan angekün

digte Aufbau einer Krankenversicherung (siehe „Das Wir tschaftsprogramm" 1991, S. 

24), bl ieb bis heute aus. 

Die Einführung einer Krankenversicherung hätte in Zei ten permanenter Zahlungs

schwierigkeiten des Staates den Vortei l , daß sie eher eine Stetigkeit und Vorher

sehbarkeit der Finanzierung gewährleisten könnte. Im defizi tären Staatshaushalt 

werden die sozialen Posten als Bereich für umfangreiche Einsparungen bevorzugt. 

Eine Krankenversicherung würde auch endgült ig mit der Fiktion von der vol lständi

gen, kostenlosen Gesundhei tsversorgung brechen und könnte das Kostenbewußt-

sein der Bürger stärken. Um diese Ziele zu erreichen und gleichzeit ig die Gefahr von 

Kostenexplosionen im Gesundhei tswesen auf das Minimum zu reduzieren, muß die 

Krankenversicherung von Anfang an sich den restriktiven Effizienzkriterien unterwer

fen. Das deutsche System der gesetzl ichen Krankenversicherung bildet das beste 

Beispiel dafür, was nicht passieren darf. Es ist durch ein schlecht gedachtes Sol i 

daritätsprinzip pervertiert und verführt geradezu die Patienten, Ärzte, Polit iker und 

Funktionäre es über alle Grenzen gemäß der individuellen Rationalität auszunutzen 

(vgl. Vaubel 1990, S. 16 f.). 

Die polnische Krankenversicherung könnte als gesetzl iche, umlagef inanzierte 

Pfl ichtversicherung funkt ionieren. Ähnl ich wie im Bereich der Rentenversicherung 

muß jedoch auch hier jegl iche polit isch gewollte Einkommensumvertei lung ausge

schlossen und dem Steuer-Transfer-System überlassen werden. Durch diese Forde

rung wird gleichzeit ig die Einkommensabhängigkei t der Beiträge abgelehnt. 

Wi rd eine angemessene Grundversorgung aller Bürger mit Gesundhei ts le istungen 

als polit isches und soziales Ziel angestrebt, so ensteht das besondere Problem des 

Ausgleichs zwischen schlechten und guten Risiken. Aus ethischen Gründen ist es 

vertretbar, daß die häufiger krankwerdenden Menschen (solange sie die Krankheit 

nicht fahr läßig oder vorsätzl ich hervorufen) nicht stärker durch die Beiträge belastet 

werden, als die, die das Glück haben, gesünder zu sein. Damit plädieren wir für 

lump-sum Krankenversicherungsbeiträge für jeden Bürger. Mögl ich ist aber auch 

eine Differenzierung der Beiträge nach Al tersgruppen und/oder Geschlecht oder 

eine Kalkulat ion, die in der arbeitsaktiven Zeit die Bi ldung von Altersrücklagen 

ermöglicht, wie es in den privaten Vers icherungen praktiziert wird. Eine Alternative 
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bildet eine direkte Subvent ionierung der schlechten Risiken durch den Staat 

verbunden mit Kontrahierungszwang für private Vers icherungsunternehmen. 

Die Einführung eines solchen Systems im Gesundhei tswesen verstärkt die Notwen

digkeit der Fest legung der Grundleistungen, die durch die Krankenkasse übernom

men werden sol len. Die Aufstel lung von Positivl isten ist mit Sicherheit einer der 

schwierigsten Aufgaben, da hier sowohl medizinisch-technische als auch moral ische 

und ethische Gesichtspunkte zu berücksicht igen sind (vgl. Kliemt 1993, S. 13 f.). Für 

alle Leistungen, die nicht zu der Grundversorgung gezählt werden, müßten die 

Patienten selbst aufkommen. Sie könnten aber auch freiwil l ig private Zusatzvers i 

cherungen mit verschiedenen Wahltar i fen abschl ießen. 

Die Beiträge zur Krankenversicherung müßten von den Versicherten selbst getragen 

werden. Eine Betei l igung der Arbeitgeber ist aus konzept ionel len Gründen abzuleh

nen. Im übrigen, sie ist nichts anderes als eine Verschleierung der tatsächl ichen 

Kosten der Arbei tnehmer für jede gesetzl iche Versicherung. Für die Personen, die 

die Beiträge für die Krankenversicherung nicht t ragen können, müßte der Staat 

einspringen. Eine Betei l igung der Arbei ts losen- und Rentenversicherungen bei 

deren Benefizienten ist zwar denkbar, aber gemäß dem verfolgten Konzept von 

Ausschluß der Umvertei lung aus der Versicherung und strickter Aufgabentei lung 

nicht systemkonform. 

Die polnischen Vorschläge bezüglich der Organisat ion und Finanzierung dar Kran

kenversicherung, soweit sie existieren, gehen nicht so we i t . 2 2 Das Ressent iment zu 

dem paternal ist ischen Fürsorgestaat ist in Polen mindestens so stark ausgeprägt 

wie in Deutschland. Aus diesem Grund wird das deutsche System oft als Vorbi ld 

dargestellt, offensichtl ich ohne seine zerstörenden Strukturfehler zu erkennen. 

Gerade aber im Bereich der Krankenversicherung hat Polen die einzigart ige histori

sche Chance, von Anfang an einen effizienten W e g zu gehen. Da die Krankenver

sicherung umlagefinanziert wird, entstehen hier keine größere Finanzierungs

probleme bei dem Übergang zu einem neuen System. Der Belastung durch die 

Beiträge für eine Krankenversicherung muß aber die Senkung der Steuern minde

stens in der Höhe der gegenwärt igen Staatsausgaben für das Gesundhei tswesen 

folgen. 

Siehe z.B. Muszalski/Plawucka/Szurgacz (1994), Golinowska/Tymowska/Wlodarczyk (1991), Winiewski 
(1991). 
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7. Die Arbeitslosenversicherung 

Eine offene Arbeitslosigkeit war für die Zentralverwaltungswirtschaft, in der das 

Recht auf einen Arbeitsplatz ohne Rücksicht auf die Eff izienzverluste sehr ernst 

genommen wurde, ein f remdes Phänomen. Nach dem Beginn der Transformation 

explodierte jedoch die Zahl der Arbeits losen. Nach und nach begannen die Unter

nehmen und der Staat ihre Beschäft igungsüberhänge abzubauen. Ende 1990 

registrierten die Arbeitsämter in Polen schon 1,126 Mio. Arbeitslose, was einer 

Arbei ts losenquote von 6,3% entsprach. 2 3 Ende 1993 erreichte die Arbei ts losenquote 

schon 15,7%. Mehr als 2,9 Mio. Personen hatt sich arbeitslos gemeldet. Den 

Höchepunkt von 16,9% erreichte die Arbei ts losenquote im Juli 1994. Ende August 

1995 ermittelte die Arbeitsverwaltung eine Arbei ts losenquote von 15,2%. Mit dem 

Wirtschaftswachstum stabil isierte sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. 

Mit Sicherheit ist die Massenarbeitslosigkeit einer der wicht igsten sozialen Brenn

punkte. Dabei vermittelt die offizielle Arbei ts losenquote noch keine exakten Informa

t ionen über den tatsächl ichen Zustand des Arbeitsmarktes, Die für den Sozial ismus 

charakterist ische versteckte Arbeitslosigkeit wurde keinesfal ls beseitigt. Sollte Polen 

tatsächlich binnen einer Dekade in die Europäische Union integriert werden, so wird 

das enorme Umstruktur ierungsmaßnahmen und die Freisetzung von Mil l ionen 

überschüssigen Arbeitskräften im Agrarsektor zur Folge haben (vgl. Sowada 1994, 

S. 17). Nicht zu vernachlässigen sind die Personalüberhänge in den großen Staats

f irmen, besonders im Bergbau. Der versteckten Arbeitslosigkeit muß auch ein großer 

Teil der Vorruheständler sowie der Beschäft igten in den diversen Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen zugerechnet werden. 

Die Entstehung der offenen Arbeitslosigkeit erzwang eine schnel le Organisat ion der 

Arbeits losenversicherung, die in Polen durch den sog. Arbei tsfonds abgewickelt 

wird. Die Unternehmen zahlen einen Beitrag in Höhe von 2 % der Lohnsumme in den 

Arbeitsfonds ein. Diese Mittel reichen bei weitem nicht aus, um das Arbei ts losengeld 

und andere Aufgaben (wie z.B. die Durchführung von Umschulungen) zu f inanzie

ren. Die Defizite werden durch den Staatshaushalt ausgegl ichen. Die Staatszu

schüsse machten 1993 6 0 % der Gesamteinnahmen des Fonds aus. 

Die Arbei t losenversicherung erfordert dr ingend Reformen. Notwendig ist e ine kräf

t ige Erhöhung der Beiträge, um die Defizite des Arbeitsfonds zu reduzieren bzw. 

Die folgenden Zahlenangaben beruhen auf den Informationen der Polnischen Zentralbank. 
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eliminieren. Auch auf der Leistungsseite besteht ein Bedarf an Änderungen. Hier 

startete Polen in die Transformation mit einer r iesigen Panne. Das erste Gesetz über 

die Arbeitslosigkeit von 1989 gab al len Personen im arbeitsfähigen Alter das Recht 

auf ein unbefristetes Arbei ts losengeld, unabhängig davon, ob sie in ihrem Leben je 

einer offiziellen Beschäft igung nachgegangen waren oder nicht (vgl. Sowada 1993, 

S. 77 f.). Die besonders für alle Hausfrauen freundl iche Regelung führte zur Explo

sion der Ausgaben aus dem Arbeitsfonds. In den Jahren 1991-1995 wurde der Be-

rechtigtenkreis stufenweise stark eingeengt. Gleichzeit ig reduzierte der Gesetzgeber 

die Höhe und die Dauer der Leistungen für Arbeitslose. Zur Zeit wird das 

Arbei ts losengeld höchstens 12 bis 18 Monaten gezahlt. Ausnahmen gelten nur für 

die Personen, die Kinder zu versorgen haben. In diesem Fall ist eine unbefristete 

Leistung unter der Bedingung vorgesehen, daß der Ehegatte auch arbeitslos ist. 

Diese sozialmotivierte Regelung ist nicht systemkonform. Armutsbekämpfung und 

Einkommensumvertei lung, sei es aus famil ienpol i t ischen oder anderen Gründen, 

sollten nicht den Aufgaben der Arbei ts losenversicherung zugeordnet werden, son

dern sind dem Steuer-Transfer-System zu überlassen (vgl. Vaubel 1990, S. 45). 

Dagegen muß die Arbeits losenversicherung in einem konsistenten System Leistun

gen der Rentenversicherung übernehmen, die an solche Vorruheständler gezahlt 

werden, die nicht aus freiem Wi l len aus den Beschäft igungsverhältnissen ausge

st iegen sind, sondern im Rahmen einer arbeitsmarktpol i t isch motivierten Personal

freisetzung ihren Arbeitsplatz räumen mußten. 

Ein weiterer Reformbedarf besteht in der Stärkung der Risikoäquivalenz der Bei

träge. Divergiert das Arbeitslosigkeitsrisiko in den verschiedenen Wirtschaftssekto

ren, dann ist es durchaus möglich und zumutbar, daß die Versicherungsbei t räge 

entsprechend differenziert werden. Ob die Beiträge durch die Arbei tgeber oder 

durch die Arbei tnehmer gezahlt werden, ist letztendlich nur eine technische Frage. 

Sie müssen im Endeffekt durch die Mitarbeiter der Unternehmen erwirtschaftet 

werden. Um die Illusion über die tatsächl ichen Kosten der Arbei ts losenversicherung 

zu minimieren, ist ein ausschl ießl icher Arbei tnehmerbeitrag vorteilhafter. Trifft das 

Arbeitslosigkeitsr isiko alle Beschäft igten, so ist eine Pfl ichtversicherung legitim. Das 

geeignete Finanzierungsverfahren ist das Umlageverfahren. Werden die Beiträge 

lohnproport ional erhoben, so müssen auch die Leistungen der Arbei ts losenversiche

rung äquivalent lohnproport ional bleiben. 
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Die Arbei ts losenversicherung muß sich selbst f inanzieren, d.h., die Summe der 

Beiträge muß im Prinzip ausreichen, um alle Verpf l ichtungen fr istgemäß zu erfül len. 

Staatszuschüsse können nur zugelassen werden, wenn unvorhersehbare Struktur

brüche bzw. temporare Lücken, die durch ein zeit l iches Auseinanderfa l len von 

Einnahmen und Ausgaben entstehen, zu überbrücken sind. Es ist stets darauf zu 

achten, daß die Staatszuschüsse mittelfristig zurückgezahlt werden. 

8. Armut in Polen und die staatliche Sozialhilfe 

Eine der wicht igsten Aufgaben jedes modernen Staates ist es, dafür zu sorgen, daß 

keiner seiner Bürger nur deshalb verhungert oder erfriert, wei l er arm ist. Deshalb 

wird der Sol idargemeinschaft zugemutet, für die Grundversorgung der Ärmsten in 

der Gesellschaft die Verantwortung zu tragen. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert 

zunächst die Definit ion von Armut. Einer der Klassiker der Sozial lehre, Rowentree, 

versuchte, die Armutsgrenze mit dem Wer t eines Warenkorbes auszudrücken, der 

die bloße physische Existenz und die Erhaltung der potentiel len Produktivitätskraft 

ermögl ichen sollte (vgl. Rowentree 1901). Die Sozialpolit ik entwickelte noch weitere 

Armutsbegrif fe. Für das Konzipieren staatl icher Sozial leistungen werden besonders 

die absoluten Armutsgrenzen verwendet. Zum einen handelt es sich hier um das 

Existenzminimum, das den Betroffenen das physische Über leben garant ieren soll. 

Zum anderen wird das Sozialminimum genannt (oft als sozio-kulturel les Minimum 

bezeichnet), das neben der physischen Existenz auch die Tei lnahme am gesel l 

schaft l ichen Leben ermögl ichen soll. Die relativen Armutsgrenzen, die eher einen 

informativen Charakter haben, beziehen sich in der Regel auf das durchschnit t l iche 

Haushalts- oder Individualeinkommen bzw. auf die durchschnit t l ichen Ausgaben 

eines repräsentat iven Haushaltes oder Individuums. Die subjektiven Armutsgrenzen 

werden anhand von Befragungen von repräsentat iven Personen ermittelt, die dekla

rieren sol len, bei welchem Einkommen ihrem Empfinden nach die Armutsgrenze liegt 

(vgl. Smeeding/Saunders u.a. 1993, S. 246 f.). 

Seit 1981 berechnet das polnische Institut für Arbeit und Soziales das Sozialmini

mum. Den polnischen Schätzungen zur Folge lebten 1994 ca. 5 0 % der Polen unter 

dem Soz ia lmin imum. 2 4 Als Maß für das Existenzminimum wird offiziell die Min-

Die hier folgenden Zahlenangaben stützen sich auf Golinowska (1995a), S. 5. 
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destrente verwendet, die bei 3 5 % des Durchschnit ts lohnes liegt. Das oben 

genannte Institut berechnet aber auch ein physisches Existenzminimum anhand des 

Wertes eines Warenkorbes, der 1994 je nach Größe des Haushaltes zwischen 955 

und 1130 Tsd. ZI pro Person betrug. 1994 lebten 8 bis 9% aller polnischen Bürger 

offiziell unter dieser Armutsgrenze. Offensichtl ich konnten jedoch nicht al le Einkom

mensquel len ermittelt werden, da es der Definit ion nach nicht mögl ich ist, unter dem 

Existenzminimum zu überleben. Die Wel tbank verwendet in ihrem Rapport zur Armut 

in Polen als Armutsgrenze 3 9 % des Durchschnit tslohnes in der Volkswirtschaft. 

Danach lebten 1994 fast 19% aller Polen in Armut. Die Untersuchungen der Wel t 

bank ergaben im weiteren, daß die Armut in Polen zwar verbreitet ist, ihre Tiefe 

gemessen am poverty gap jedoch mit 13% geringer ausfällt als in den meisten 

anderen Ländern der Region (vgl. Topinska 1995, S. 20 f.). 

Poverty gap kann vereinfacht wie folgt ausgerechnet werden: 

PG poverty gap 

Q Anzahl der Personen, die als arm eingestuft werden 

z Armutsgrenze 

^ Individualeinkommen 

Die geringe Armutst iefe kann bedeuten, daß die meisten als arm eingestuften 

Menschen Einkommen erzielen, die nur knapp unter der Armutsgrenze l iegen. Um 

die Armut zu beseit igen, müßte jede der betroffenen Personen einen durchschnit t l i 

chen Betrag von 13% der Armutsgrenze, also ca. 4 % des Durchschnit ts lohnes 

erhalten. 

Die Bekämpfung der Armut ist für sich entwickelnde Länder, wie Polen, keine einfa

che Aufgabe. Die besten sozialpol i t ischen Konzepte nützen wenig, wenn sie die 

Kräfte der Volkswirtschaft überbeanspruchen und keine Spielräume für E inkom

mens- und Vermögensumverte i lung existieren. Mit Sicherheit ist eine gute Wachs 

tumspolit ik immer die beste Sozialpolit ik. Es ist leichter, e inen „großen Kuchen" 

Der methodologische Fehler von solch einer Messung von Existenz- bzw. Sozialminimum wurde im 
Gliederungspunkt 5.2.1. diskutiert. 
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ungleich als e inen „kleinen Kuchen" gleich zu vertei len. Bis aber mehr zu vertei len 

vorhanden sein wird und die Lasten des Sozial ismus überwunden werden, vergehen 

Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Effiziente Systeme der sozialen Sicherung, darunter 

auch die Fürsorge für die Ärmsten in der Gesellschaft, können die Wachstumspro

zesse in der Volkswirtschaft durch die Stärkung des sozialen Friedens beschleuni

gen. Die Anforderungen an die Sozialpolit ik steigen, je geringer ihre Spielräume und 

je kleiner die verfügbaren Mittel sind. 

Eine minimale Grundversorgung hat natürl ich den Nachtei l , daß sie die Ärmsten aus 

dem gesel lschaft l ichen Leben ausschl ießt und denen nur das physische Über leben 

ermöglicht. Sie hat gleichzeit ig den Vortei l , daß die negat iven Arbeitsanreize, die mit 

jedem garantierten Staatstransfer verbunden sind, minimiert werden (vgl. Vaubel 

1990, S. 66). Offen bleibt die Organisat ion der Grundversorgung und der Armuts

bekämpfung. Eine stufenweise Einführung eines durch ein konsistentes System von 

Sozialversicherungen ergänzten, integrierten Steuer-Transfer-Systems ist eine 

interessante und realisierbare Möglichkeit. Bis ein neues System gefunden und 

installiert wird, muß das gegenwärt ige System der Sozialhi l fe beibehalten und nach 

Möglichkeit den wachsenden und sich verändernden Anforderungen angepaßt 

werden. 

9. Ein System der sozialen Sicherung für die Transformationsländer 

In der f inanzwissenschaft l ichen Literatur f indet man einige Model le der integrierten 

Steuer-Transfer-Systeme, negativen Einkommensteuer und des Bürgerge ldes. 2 7 Die 

Grundaussage dieser Model le ist, daß die Einkommensumvertei lung, soweit sie 

polit isch gewollt und sozial legitim ist, über die Steuern und Transfers an die e inzel

nen Haushalte oder Individuen durchgeführt werden soll. Die Transfers und das 

Steuersystem sol len nicht nur aufeinander abgestimmt, sondern nach Möglichkeit in 

einem System vereinigt werden. Eff izienzgewinne und Abbau der Bürokratie gehö

ren zu den vielen Vortei len eines solchen Systems. 

Die Install ierung eines umfassenden Steuer-Transfer-Systems kann angesichts der 

hohen organisator ischen Anforderungen und der desolaten Finanzlage in Polen nur 

2 6 Zu den gegenwärtigen System der Sozialhilfe in Polen siehe Szumlicz (1993). 
2 7 Zu den diversen Modellen siehe z.B.: Mitschke (1985),(1994), Kronberger Kreis (1986), Hüther (1990), 

Kress (1994), Petersen (1995). 
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stufenweise erfolgen. Den ersten Schritt könnte die Einführung einer Staatsrente 

bedeuten. Die älteren Menschen (über die Al tersgrenze kann durchaus noch d isku

tiert werden) fal len aus den Arbeitsmärkten ohnehin heraus, so daß die negat iven 

Arbeitsanreize für die „bereits Alte" minimal sind, wenn von Zuverdienstmögl ichkei-

ten abgesehen wird. Bei der Einführung der Staatsrente ist eine breite Verrechnung 

mit der bisherigen sozialen Leistungen (soziale Komponente der Renten, Sozialhi l fe 

für ältere Personen) möglich, so daß die Finanzierungslasten für den Staat nicht 

exorbitant steigen würden. 

Ein zweiter Schritt könnte die Einführung einheit l icher Transfers für Kinder und 

Jugendl iche in der Ausbi ldung sein. Es müßte dabei sichergestel l t werden, daß 

diese Transfers tatsächlich den Adressaten zugute kommen, und nicht durch die 

al lgemeine Haushaltsent lastung die Eltern vom Nachgehen einer Marktbeschäft i 

gung abhalten. Es müßten im weiteren Al tersgrenzen festgelegt werden. Eine 

Differenzierung der Leistungsdauer ist legitim, wenn man berücksichtigt, daß die 

Personen mit höherer Ausbi ldung in ihrem Berufsleben i.d.R. mehr verdienen und 

dadurch auch mehr an Steuern zahlen. Es muß aber auch das Problem derjenigen 

Personen gelöst werden, die vorsätzl ich ihre Ausbi ldungszeit ver längern. Dieses 

Problem soll jedoch nicht überbewertet werden. W e n n die Transfers gerade das 

physische Existenzminimum abdecken, bestehen für die betroffenen Individuen 

genug Anreize, die Ausbi ldung schnell abzuschl ießen. 

Neben der Differenzierung der Transferdauer bietet sich eine alternative Lösung an. 

Denkbar ist ein System mit fixierter Altersgrenze, die sich z.B. an die minimalen oder 

durchschnit t l ichen Ausbi ldungsdauer orientiert. Den jungen Menschen, die länger in 

der Ausbi ldung bleiben, könnte der Staat verzinste Kredite gewähren. Diese Kredite 

müßten, ähnl ich wie Tei le des deutschen BaföG's, zurückgezahlt werden. Die 

Kreditt i lgung müßte über mehrere Jahre gestreckt werden. Eine Verschiebung der 

Zahlungsfr isten käme nur in Frage, wenn durch die p lanmäßige Ti lgung der Schuld

ner unter das Existenzminimum fal len würde. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß Menschen mit höherer Ausbi ldung einen 

höheren Marktwert und damit eine entsprechend bessere Ent lohnung erzielen, die 

die Rückzahlung von Krediten ermöglicht und legitimiert. Al le Kosten für nicht 

notwendige Ausbi ldungsver längerung, aber auch für Berufswahlentscheidungen, die 

sich ausschl ießl ich an eigene Interessen, nicht aber an den Marktchancen orient ie

ren, würden internalisiert. Solche Verhal tensweisen können in einer freiheit l ichen 



31 

Gesellschaft nicht verboten werden, sie dürfen aber auch nicht der Sol idargemein

schaft zu Lasten gelegt werden. Zu überdenken ist auch der generel le Nulltarif im 

Bi ldungswesen, der v.a. die höheren Einkommensschichten pr iv i legiert . 2 8 

In der dritten Phase könnte ein al lgemeines Bürgergeld eingeführt und das inte

grierte Steuer-Transfer-System vervollständigt werden. 

Abbi ldung 2: Integriertes Steuer-Transfer-System. Das Model l einer negat iven 

Einkommensteuer 

Der Staat würde sich verpfl ichten, daß jedem seiner Bürger ein Mindesteinkommen 

in Höhe von X B zur Verfügung steht. X B kann interpretiert werden als garantierter 

Staatstransfer für jeden, der überhaupt kein Einkommen (dazu gehören auch Renten 

u.a.) hat. Erzielt ein Wirtschaftssubjekt ein Markteinkommen, so würde sich der 

Staatstransfer für ihn reduzieren. Der marginale Transferabbausatz muß jedoch 

deutl ich unter 100% liegen, um die Anreize für Marktbeschäft igung nicht zu vernich

t e n . 2 9 Bei einem Markteinkommen von X K würde das Wirtschaftssubjekt keinen 

Transfer mehr erhalten, es müßte aber auch noch keine Einkommensteuer zahlen. 

Die bis dahin angelaufene Steuerschuld würde sozusagen mit dem garantierten 

Transfer verechnet. Erst ab X K würde eine Nettoeinkommensteuerschuld entstehen. 

Die gesamte, polit isch motivierte Einkommensumvertei lung könnte somit in einem 

; Zu der Problematik der perversen Umverteilungswirkungen eines Nulltarifs im Bildungswesen siehe Vaubel 
(1990), S. 75 ff. 

1 Das gegenwärtige deutsche System ist ein hervoragendes Beispiel dafür, wie aufeinander nicht abgestimmte 
Transfers und Steuern zu Verzerrungen auf den Arbeitsmärkten und volkswirtschaftlichen Verlusten fuhren. 
Bei der Sozialhilfe gilt im Falle der Erzielung von Markteinkommen der Grenzabbausatz von 100% (vgl. 
Vaubel 1990, S. 66 f.). Da aus Markteinkommen noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gezahlt 
werden müssen, liegen die Grenzsteuertransfersätze öfter deutlich über 100%. 
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System ablaufen. Das Ausmaß der Umvertei lung würde durch die Höhe von X B und 

X K sowie durch den Verlauf der Tarife zwischen den Punkten und rechts von X K 

durch eine polit ische Entscheidung festgelegt. Stets zu beachten ist der Einfluß auf 

die Beschäft igungsanreize im offiziellen Sektor. 

In den hoch entwickelten Ländern kann das sozio-kulturel le Minimum für die Höhe 

des Grundtransfers X B als richtig erscheinen, auch wenn dadurch starke negative 

Beschäft igungsanreize erzeugt werden. Für die ärmeren Länder, wie Polen, wäre 

diese Lösung nicht f inanzierbar. W a s unter Berücksicht igung der volkswirtschaft l i 

chen Kraft und der grundsätzl ichen ethisch-sozialen Gerecht igkei ts-und Solidari täts

vorstel lungen gewährleistet werden kann, ist das Existenzminimum. Das Existenz

minimum müßte neben der Ernährung, Bekleidung und Wohnung auch die Beiträge 

zu der obl igator ischen Krankenversicherung einbeziehen, um die Grundversorgung 

mit Gesundheits leistungen für alle sicher zu stel len. Alternativ zu einer 

Pfl ichtversicherung könnten die Grundgesundhei ts le istungen direkt aus dem 

Staatshaushalt f inanziert werden. Der Frage nach der Effizienz beider Lösungen soll 

hier nicht weiter nachgegangen werden. Uns scheint die Vers icherungslösung 

jedoch besser zu sein, schon aus dem Grund, daß dadurch die Umvertei lungs- und 

die Vers icherungsaufgaben streng getrennt werden. Es ist auch leichter, in die 

Versicherung Anreize für ein sparsame und bewußte Inanspruchnahme der Leistun

gen zu integrieren. 

Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von der Definit ion der Bemessungsgrund

lage ab. Ihr müßten nicht nur die Arbei tseinkommen, sondern auch alle Leistungen 

der Arbei ts losenversicherung, der Rentenversicherung u.a. zugerechnet werden. 

Das Bürgergeld wäre durch automatische Verrechnung mit der Steuerschuld implizit 

besteuert. Auch die Kapitaleinkünfte müßten versteuert werden, wobei hier beson

ders darauf zu achten ist, daß die notwendige Ersparnisbi ldung so wenig wie mög

lich behindert w i r d . 3 0 Nicht zu versteuern wären nur Leistungen mit Entschädigungs-

charkter sowie speziel le Transfers. 

Die Einführung eines integrierten Steuer-Transfer-Systems erfordert die Angle ichung 

der Bezugseinheiten, d.h., sowohl die Steuern als auch die Transfers müssen sich 

ausschl ießl ich am Haushalt oder am Individuum orientieren. Ein weiteres Problem 

entsteht, wenn neben der Grundversorgung zusätzl ich ein Famil ienlastenausgleich 

zur Förderung von Famil ien mit Kindern als notwendig angesehen wird. Der Fami-

Hier bietet sich die spar- bzw. zinsbereinigte Einkommensteuer an. Siehe dazu Rose (1994). 
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l ienlastenausgleich kann in das Steuer-Transfer-System integriert werden, z.B. 

durch zusätzl iche Freibeträge oder durch die Erhöhung der Grundtransfers für die 

Kinder. 

Das integrierte Steuer-Transfer-System wird nicht in der Lage sein, alle speziel len, 

sozialen Transfers überf lüssig zu machen. Ausgenommen bleiben die Hilfen bei 

besonderen Belastungen z.B. im Fall von Behinderten, die nicht nur einer intensiven 

Krankenpf lege bedürfen (hier wäre die Krankenkasse in die Pflicht genommen), 

sondern auch höhere Lebenshaltungskosten haben, z.B. wegen notwendiger spe

zieller Ausstat tung der Wohnung , die nicht aus dem garantierten einheit l ichen 

Transfer bezahlt werden könnten. In diesen und ähnl ichen Fäl len sind zusätzl iche 

Hilfen des Staates notwendig. Sie müßten jedoch immer mit einer Bedürft igkeitsprü

fung verbunden werden. 

Eine detail l ierte Beschreibung eines konsistenten Steuer-Transfer-Systems würde 

den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Deshalb soll es bei diesen generel len 

Bemerkungen bleiben. Neben dem Steuer-Transfer-System, das die Grundversor

gung der Bürger zum größten Teil übernimmt, muß ein System effizienter, nach dem 

Prinzip der individuellen Äquivalenz funkt ionierender Vers icherungen aufgebaut 

werden. Es kann sich dabei sowohl um freiwil l ige als auch um obl igator ische Vers i 

cherungen handeln. Die mögliche Ausgestal tung der einzelnen Vers icherungen 

wurde in den Kapiteln 5 bis 7 ausreichend erörtet. 

10. Schlußfolgerungen 

Polen steht vor der gewalt igen Aufgabe, sein Sozials icherungssystem unter ungün

stigen gesamtwirtschaft l ichen Bedingungen zu reformieren. Die ganze Gesellschaft 

befindet sich noch im Umbruch. Ein totaler Systemzusammenbruch, wie es Polen 

Ende der 80er Jahre erlebte, kann sich für die Durchführung einschneidender 

Veränderungen durchaus als Vortei l erweisen. Je krit ischer die gesamtwirtschaft l i 

che und soziale Lage ist, desto größer ist i.d.R. die Bereitschaft, Opfer zu br ingen 

mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das hat die polnischen Reformen zu 

Beginn der 90er Jahre wesent l ich erleichtert. Nach sechs Jahren Transformat ion 

sieht die poli t ische Lage in Polen jedoch anders aus. Der große Enthusiasmus ist 

verf logen, weitere Opfer, sei es auch noch so notwendig, werden einst immig 
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abgelehnt. Die neuesten Wahlergebnisse bestetigen diese These eindrucksvol l . 

Durchgreifende Reformen erfordern in der neuen Situation viel mehr Durch

setzungskraft und polit isches Fingerspitzengefühl. 

Eine Reform der sozialen Sicherung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Chancen 

für eine Reform steigen, wenn sie in den Augen der Bevölkerung als gerecht 

erscheint. Das oben skizzierte Modell kann die Gerecht igkei tsanforderung durchaus 

erfüllen. Ein einfaches, transparentes System, in dem die notwendige Einkommens

umvertei lung reibungslos erfolgt und gleichzeit ig in Grenzen gehalten wird, ist 

gerechter als ein System, das die Anreize für die Beschäft igung im offiziellen Sektor 

vernichtet und die Wohlhabenden mit ihren Einkommen und Vermögen in die 

Schattenwirtschaft oder ins Ausland treibt. 

Es ist das gute Recht der polnischen Wissenschaft ler und Bürger, sich über die 

Institutionen und wirtschaftspoli t ischen Abläufe in den hochentwickel ten Ländern zu 

informieren. Es ist die Pflicht der west l ichen Wissenschaft ler, über die massiven 

Systemineff izienzen und aufgestauten Verstöße gegen die Gerecht igkeits- und Sol i 

daritätsprinzipien in den reichsten Ländern der Erde aufzuklären, damit der 

zukünft ige Transformat ionsprozeß nicht durch „falsche Beispiele" belastet wird. 
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